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Am 16. Mai 2013 hat der Consiliul Naţional al Audiovizualului (Nationaler Rat für
audiovisuelle Medien - CNA) mit acht zu einer Stimme den Entwurf eines
Beschlusses abgelehnt, durch den Anbieter von Mediendiensten verpflichtet
werden sollten, einen Zähler für Fernsehwerbung einzurichten und einzublenden.

Der Präsident des CNA hatte vorgeschlagen, Zähler einzurichten, die zur gleichen
Zeit wie die Werbung direkt auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein sollten. Sie
sollten es den Zuschauern ermöglichen zu kontrollieren, ob
Mediendiensteanbieter die Bestimmungen der Richtlinie über audiovisuelle
Mediendienste (Richtlinie 2010/13/EU) und des nationalen Mediengesetzes in
Bezug auf die Werbedauer einhalten, insbesondere die pro Stunde zulässige
maximale Dauer von Werbung. Die Zähler sollten die stündlich zulässige
Höchstdauer parallel zur Ausstrahlung der Werbung am Bildschirm rückwärts
herunterzählen.

Der Präsident führte an, dass beim CNA pro Woche 25 bis 30 Beschwerden
eingehen, wobei in den meisten Fällen Verstöße gegen die Bestimmungen zur
Werbedauer geltend gemacht werden. Im Gegenzug wiesen die Mitglieder des
Rates darauf hin, dass die Verpflichtung zur Einrichtung und Einblendung von
Zählern für die Werbedauer nicht nur eine übermäßige Regulierung des Bereiches
darstellen würde, sondern auch die Öffentlichkeit verwirren und eine wiederholte
Erläuterung der Zähler auf dem Fernsehbildschirm erfordern würde. Dies würde
die Tätigkeit des CNA übermäßig erschweren.

Des Weiteren betonte die Mehrheit der Mitglieder des CNA, dass Verstöße gegen
die Bestimmungen zur Dauer von Fernsehwerbung nur selten vorkämen. Die
Werbedauer der meisten TV-Sender beläuft sich nur selten auf 12 Minuten pro
Stunde. Selbst die großen Privatsender haben angesichts der Wirtschaftskrise
erhebliche Mühe, die zulässige Höchstdauer auszunutzen.

Gemäß dem audiovisuellen Gesetz dürfen Privatsender 12 Minuten Werbung pro
Stunde ausstrahlen, öffentlich-rechtliche Sender nur acht Minuten. Eigenwerbung
(für eigene Programme und für unmittelbar mit diesen Programmen im
Zusammenhang stehende Nebenprodukte), die Öffentlichkeit betreffende
Ankündigungen, Anzeigen von Sponsoren und Produktplatzierungen sind von
diesen zeitlichen Beschränkungen nicht erfasst.
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Report Propunerea ca publicitatea TV să fie cronometrată pe ecran a fost
respinsă de CNA - Agen’ia Mediafax 16 mai 2013

http://www.mediafax.ro/cultura-media/propunerea-ca-publicitatea-tv-sa-fie-
cronometrata-pe-ecran-a-fost-respinsa-de-cna-10881707

Entwurf eines Beschlusses, die Dauer von Fernsehwerbung am Bildschirm zu
erfassen, durch den CNA abgelehnt, Mediafax Nachrichtenagentur, 16. Mai 2013
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